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BGE 100 II 7; 103 II 172, E. 1.). Immerhin gab das Bundesgericht zu bedenken,

dass die im Obhutsvertrag getroffene Regelung zu allgemein sei, um im
Streitfall unmittelbar vollstreckt zu werden. Das sei somit kein Unterhaltsvertrag.

Da die Kindesmutter nicht in der Lage war, allein für den Unterhalt des
Kindes aufzukommen, war mit der Kindesschutzmassnahme auch nicht bis
zum Eintritt konkreter Gefährdung zuzuwarten. Eine mildere Massnahme,
wie die Mutter sie begehrte (Ermahnung, Anweisung oder vormundschaftliche

Aufsicht), war nicht angezeigt. Denn Art. 308 Abs. 1 ZGB sieht die Bestellung

eines Beistands ausdrücklich vor, und die Haltung des Konkubinats-
paars machte die Bestellung eines Beistands zur einzig geeigneten Massnahme,

um zu einer betragsmässigen Festlegung der Unterhaltsbeiträge zu gelangen.

Diese Ernennung hindert die Mutter nicht, zusammen mit dem Vater
entsprechend ihren Möglichkeiten über die Verteilung der Obhut über das Kind
zu befinden. Solange das Wohl desselben nicht gefährdet ist, hat die
Vormundschaftsbehörde auch nicht einzuschreiten. Es steht dieser auch nicht zu,
ihre Genehmigung eines solchen Obhutsvertrages vorzubehalten. Das Gesetz
sieht die Genehmigungspflicht nur für Unterhaltsverträge vor (Art. 287 Abs. 1

ZGB). Dies, obwohl die Aufteilung der Obhut das Kind stärker als die
Unterhaltsregelung betreffen kann. Doch wollte der Gesetzgeber die unverheiratete
Mutter in der Ausübung und Gestaltung der ihr nach Art. 298 Abs.l ZGB
allein zustehenden elterlichen Gewalt gerade nicht einschränken. (Urteil vom
21. Februar 1985) Dr. R.B.

LITERATUR

Soziale Hilfe von A-Z

Im Kanton Zürich werden rund 2700
Organisationen gezählt, welche soziale, pflegerische
oder medizinische Dienstleistungen erbringen.
Die Informationsstelle des Zürcher Sozialwesens

hat nun ein praktisches Nachschlagewerk
publiziert, in dem alle diese Dienste aufgelistet
und kurz beschrieben sind.

Das Verzeichnis enthält - nach Gemeinden
und Stadtkreisen geordnet - alle
Sozialberatungsstellen, ambulanten Dienste, Heime,
Spitäler, Eingliederungsstätten, Schulen, Amts¬

stellen, Interessenverbände etc. Dank den
ebenfalls zusammengestellten Zahlen über die
Bevölkerung und deren Altersgliederung sind
auch Vergleiche zwischen den Gemeinden und
Regionen möglich. Das Buch dient deshalb
nicht nur als praktischer Wegweiser, sondern
auch als Planungshilfsmittel.

Bestellung bei: Informationsstelle des
Zürcher Sozialwesens, Seestr. 37, 8002 Zürich, Tel.
202 25 25, oder über den Buchhandel. Preis:
Fr. 32.-.
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